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1039· der !"'eilagen zu den_s~enograplli_~.ch.ep Protol<ollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 

des Unterrichts ausschusses . 

r 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 6. Feber 1974, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen über die 
Ordnung von Unterricht und Erziehung in den im Schulorga­
nisationsgesetz geregelten Schulen erlassen werden (Schul­
unterriChtsgesetz) 

Zur Erfüllung der Aufgabe der österreichischen Schule 
gem_äß_ § 2 des Schulorganisationsgesetzes , regelt der vor­
liegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates die innere 
Ordnung des Schulwesens als Grundlage des Zusammenwirkens 
von Lehrern, Schülern und Erziehungsberechtigten als Schul-
gemeinschaft. Der aus siebzehn Abschnitten bestehende Ge­
setzesbeschluß enthält neben den Regelungen für die Auf-
nahmen in die Schule und die -Aufnahms- und Eignungsprüfungen Be­
stimmungen über die Unterrichtsordnung, die Unterrichts-
arbeit und Schülerbeurteilung, das Aufsteigen und das Wieder­
holen von Schulstufen, die Höchstdauer und Beendigung des 
Schulbesuches, die Reife-, Befähigungs-, Abschluß- und 
Externistenprüfungen, die Schulordnung, die Funktion des 
Lehrers und der Lehrerkonferenz , die Schülermitverwa~ tung, 
das Verhältnis von Lehrern, Schülern und Erziehunr:;sberech­
tigten zueinander, die. schulärztliche Betreuung und das Ver-

fahren in innerschulischen Angelegenheiten. 
DerUnterrichtsaus$chuß hat die gegenständliche Vorlage 

in seiner Sitzung am 19. Feber 1974 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause .zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Unterrichtsaus­
schuß somit den Antrav" der Bundesrat wolle beschließen: 
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Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
6. Feber 1974, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem Be­
stimmungen über die Ordnung von Unterricht und Erziehung 
in den im 3chulorganisationsgesetz geregelten Schulen er­
lassen werden (Schulunterrichtsgesetz), wird kein Ein­
spruch erhoben. :-

WJen, q,m 19. Feber 1974 

Pis chI 
Berichterstatter 
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Hof man n - W eIl a n hof 
Obmann 

r 
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